
 

 

Beschlussvorlage Nummer 279/2023 
Abfallwirtschaftsbetrieb Datum 11.09.2023 

Jansen, Andre Bezug-Nr.   

 

Beratungsfolge Termin Status 

Betriebsausschuss Abfallwirtschaft 28.09.2023 öffentlich vorberatend 

Kreisausschuss 10.10.2023 nichtöffentlich beschließend 

Kreisausschuss 03.11.2023 nichtöffentlich vorberatend 

Kreistag 07.12.2023 öffentlich beschließend 

 

  

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 des Eigenbetriebes Landkreis Leer - Ab-

fallwirtschaftsbetrieb - 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1.  Der Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes zum 31. Dezember 2022 mit der Bilanzsumme auf der 

Aktiv- und Passivseite von 40.580.672,36 € und der Lagebericht 2022 werden festgestellt. 

 

2.  Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 

 

3.  Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 93.475,99 € wird wie folgt behandelt: 

 

a. Der Gewinnrücklage für Nachsorge wird ein Betrag in Höhe von 135.764,60 € zugeführt. 

 

b. In andere Gewinnrücklagen werden 29.553,89 € eingestellt, davon 21.408,70 € aus der Verzinsung 

des Eigenkapitals und 8.144, 89 € aus der Laubentsorgung, abzüglich einer Entnahme in Höhe von 

83.408,42 zur Deckung des Verlustes aus dem Betrieb gewerblicher Art DSD Duales System Deutsch-

land (63.752,89 €) und dem neutralen Ergebnis zur Deckung der Abschreibungen auf Forderungen 

sowie der periodenfremden Aufwendungen (19.655,53). 

 

c. Der Überschussbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von 11.566,22 € aus dem Betrieb gewerblicher Art 

Photovoltaik Entsorgungszentrum Breinermoor wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

 

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 einschließlich des Lageberichtes wurde von der Betriebsleitung 

aufgestellt und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KOMMUNA-TREUHAND GmbH, Delmenhorst, im 

Auftrage des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Leer geprüft. 

 

Der Prüfbericht wird im Betriebsausschuss am 28.09.2023 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung ausführlich 

vorgestellt. 

 



Gemäß § 35 der Eigenbetriebsverordnung ist innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres über 

den Jahresabschluss, den Lagebericht, die Entlastung der Betriebsleitung und die Verwendung des Jahres-

gewinns oder die Behandlung des Jahresverlustes zu beschließen. 

 

Die Bilanz per 31. Dezember 2022, die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie 

der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KOMMUNA-TREUHAND 

GmbH sind der Vorlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

Matthias Groote 

Landrat 
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